








Leistungsnachweise im Fach Biologie  

Leistungsnachweise umfassen Klausuren und gleichwertige Leistungen gemäß §11 Abs. 5 
OAPVO.

Die Benotung der Arbeiten erfolgt nach folgendem Bewertungsschlüssel:


Transparenz 

Die Lehrerinnen und Lehrer geben den Schülerinnen und Schülern bzw. deren Eltern die Kriterien 
für die Beurteilung der Unterrichtsbeiträge zu Beginn des Schuljahres bekannt. Sie sprechen 
mindestens zweimal pro Halbjahr mit den Schülerinnen und Schülern über den derzeitigen 
Leistungsstand, davon einmal spätestens vor der ersten Klausur.


